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Der Fruherziehungsdienst des Kantons Bern

stellt sich vor

Die Friherziehung bildet den pédagogischen Teil der sogenannten Frilhmass-
nahmen. (Neben den medizinischen, sozialen und den psychologischen Mass-
nahmen).

DER FRUHERZIEHUNGSDIENST DES KANTONS BERN betreut im ganzen
Kanton vorschulpflichtige behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und
deren Familien.

Die Vorstandsmitglieder des Vereins reprasentieren folgende Institutionen:

Herr Dr. U. Aebi,
Président

— Zentrum fir cerebrale Bewegungsstérungen, Inselspital

— Abteilung fir Entwicklungsstérungen, Universitéts
kinderklinik, Bern

— Vereinigung kantonalbernischer Kinderarzte

— Erziehungsberatung des Kantons Bern und

jugendpsychiatrische Poliklinik der Universitét Bern Frau R. Belmont

- Schweizerische Heilpadagogische Gesellschaft,

Sektion Bern Frau R. Finger

— Pro Infirmis, Beratungsstellen des Kantons Bern Herr P. Gutknecht
— Bernischer Blindenfirsorgeverein
Herr H. Walther

Herr E. Ramseier

— Kantonalbernische Elternvereinigung

— Staatsvertreter

T-Shirt

Die neue Berufskleidung fir Spital- und freischaffende Hebammen

Gréssen: M, L, XL

Farben: weiss, blay,
turkis, gron, pink
Preis: Fr. 20.—

Ab 5 Stick Fr. 17.—

Bestellung an:

SHV Zentralsekretariat
Flurstrasse 26

3000 Bern 22

Tel. 031 42 63 40

Schweizer Hebamme/Sage-femme suisse/Levatrice svizzera — 6/1990

Der Dienst hat letztes Jahr sein
22jahriges Bestehen gefeiert. Als histo-
risch interessantes Detail méchte ich
hier noch erwdhnen, dass Friherzie-
hung vor 1968 noch keine Versiche-
rungsleistung der Invalidenversiche-
rung war. Aus diesem Grund sind die
meisten Froherziehungsdienste oder
auch Heilpadagogische Dienste ge-
nannt, in der Schweiz erst ab 1968 ge-
grindet worden.

Trager des Friherziehungsdienstes ist
der Verein zur Férderung des behin-
derten Kleinkindes.

Aufteilung unseres Dienstes

Hauptstelle:

3053 Minchenbuchsee
Oberdorfstrasse 47

Tel. 031 86 18 78

Zweigstelle:
3600 Thun
l&nggasse 55 b
Tel. 03322 12 42

Zweigstelle:
3400 Burgdorf
Hofgutweg 51 b
Tel. 03422 4515

In unserem Dienst werden pé&dago-
gisch-therapeutische ~ Massnahmen
und ergotherapeutische Massnahmen
im Sinne der IV durchgefihrt.

Die Kosten werden zur Hauptsache
von der Invalidenversicherung Uber-
nommen. Die Firsorgedirektion des
Kantons Bern garantiert die Defizit-
deckung.

Die Anmeldung erfolgt in der Regel
Uber die Psychologen der Abteilung for
Entwicklungsstérungen der  Universi-
t&tskinderklinik Bern. Infolge grésserem
Bekanntheitsgrad bekommen wir ver-
mehrt auch direkte Anmeldungen von
Kinder&rzten,  Erziehungsberatungs-
stellen, Mitterberaterinnen, Sozialar-
beitern und betroffenen Eltern selber.
Die von uns betreuten Kinder weisen
folgende Behinderungen auf:
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- geistige Behinderungen verschiede-
nen Grades

- Kérperbehinderungen

— Sinnesbehinderungen (Ausnahme:
Hérgeschéadigte Kinder)

Durchfihrungsform

Wir Friherzieher besuchen die Kinder
in regelmdssigen ein- bis zweiwdchi-
gen Absténden in ihren Familien, oft
auch Pflegefamilien oder Kinderkrip-

Einige statistische Zahlen:

1984 betreuten wir insgesamt 453 Kinder und Familien
1985 betreuten wir insgesamt 483 Kinder und Familien
1986 betreuten wir insgesamt 451 Kinder und Familien
1987 betreuten wir insgesamt 478 Kinder und Familien
1988 betreuten wir insgesamt 480 Kinder und Familien
1989 betreuten wir insgesamt 491 Kinder und Familien

Verteilung nach Alter und Geschlecht der 478 Kinder, die z.B. im 1987

friherzieherisch betreut wurden:

Jahrgang Knaben
1979 4
1980 18
1981 55
1982 58
1983 58
1984 42
1985 30
1986 17
1987 7

Médchen

- Mehrfachbeeintrachtigungen

— sowie lernbehinderte Kinder, und
Kinder die von Behinderung bedroht
sind (Kinder aus Familien in Krisen-
situationen etc.)

Was ist Friiherziehung und
wann setzt sie ein?

Hier halte ich mich an die Umschrei-
bung von GROND*

«Unter Frohférderung oder unter Frih-
erziehung, wie wir sie in der Schweiz
nennen, verstehe ich padagogisch-
psychologische Massnahmen, um El-
tern in der Erziehung ihres behinderten
oder von Behinderung bedrohten
Kleinkindes und das Zusammenleben
mit diesem zu unterstitzen.

Es wird davon ausgegangen, dass
Friherziehung sofort einsetzen sollte,
wenn die Behinderung bekannt oder
eine solche zu erwarten ist, jedenfalls
bevor in der Familie Erziehungsschwie-
rigkeiten oder reaktive Verhaltensauf-
falligkeiten aufgetreten sind.
Friherziehung erhalten Kinder ab Ge-
burt und bis sie in eine weiterfihrende
padagogische Institution, z.B. Kinder-
garten, Sonderkindergarten, Vorschule
oder Schule voll integriert sind.»

pen. Man nennt diese Form Hausfri-
herziehung.

Interdisziplindre
Zusammenarbeit

Wir legen Wert aut die Zusammenar-
beit mit anderen Fachleuten rund um
die von uns betreuten Kinder. Das kén-
nen Kinderarzte, Mutterberatungs-
schwestern, Sozialarbeiter, Psycholo-
gen, Physiotherapeuten, logopé&den
u. a. sein.

Zur Sichtweise

der Friherziehung:

Hier halte ich mich wieder an die Um-
schreibung von GROND*

«Der Begriff Froherziehung hat pro-
grammatische Bedeutung und will aus-
dricken, dass es dabei nicht nur um
isolierte Massnahmen in Form von Trai-
nings oder Therapien, sondern um eine
umfassende Férderung und Erziehung

* Herr Jérg Grond ist Dozent am Heil-
pédagogischen Seminar in Zirich. Das
Heilpaddagogische Seminar beitet seit
1984 eine 2jahrige berufsbegleitende
Ausbildung zum Friherzieher an.
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des Kindes, insbesondere aber um die

Verbesserung der Erziehungskompe-

tenz der Eltern und um das Zusammen-

leben in der Familie geht.

Es wird némlich davon ausgegangen,

— dass Behinderungen sich v. a. als Er-
schwemnisse in der Gestaltung des
Alltags zeigen,

—dass sich Behinderungszusténde
durch einen unangepassten Alltag
ausweiten,

— dass Menschen mit Behinderungen
genau wie nichtbehinderte das Recht
haben, ihren Alltag sinnvoll zu ge-
stalten,

— dass wir der Tendenz erliegen, Be-
hinderungen bloss therapieren, statt
Menschen mit Behinderungen zu er-
méglichen, mit uns zusammen einen
fur alle zumutbaren Alltag zu leben
und mitzugestalten,

- dass heilpadagogische Hilfen in er-
ster Linie auf die direkte Gestaltung
des Alltags, und zwar aus den alltég-
lichen Situationen heraus abzielen.

Unter dieser Sichtweise wird Friherzie-

hung absolut so verstanden, dass die

Eltern als Gestalter des Alltags des Kin-

des Haupterzieher bleiben und dass

die Froherzieherin/der Friherzieher sie
in ihren Bemihungen unterstitzt.

Also muss der Friherzieher seine Be-

mUhungen der jeweiligen Familie im-

mer wieder neu anpassen und sein

Vorgehen mit den Familienangehéren

stets neu absprechen.

Dies fohrt dazu, dass der Friherzieher

bald lehrender, bald Co-Therapeut

und héufig genug selber ein lernen-
derist.»

Das Verhalten von behinderten Kindern

erscheint den Eltern oft unversténdlich

oder sogar sinnlos. Auch resignieren
die Eltern oft, weil sie keine Fortschritte
in der Entwicklung ihres Kindes sehen.

Aufgabe des Friherziehers ist es, den

Eltern dieses scheinbar sinnlose Verhal-

ten zu deuten und ihnen aufzuzeigen,

dass ihr Kind Fortschritte macht, wenn
auch manchmal nur kleine.

Dies gibt ihnen wieder Mut und Hoff-

nung und zeigt ihnen, dass sie auf dem

richtigen Weg sind.

Freddy Scherer
Froherzieher

Frioherziehungsdienst des Kt. Bern
Oberdorfstrasse 47
3053 Minchenbuchsee O



	Der Früherziehungsdienst des Kantons Bern stellt sich vor

